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zweiten, mehr oder weniger zusammengesetzten wert.
So gelangte die menschliche Industrie zu der Vervoll¬
kommnung der Wohltaten der Natur, und das rohe
Produkt verdoppelt, verzehnfacht, verhundertfacht
seinen wert. Das sind die Arbeiten der zweiten
Klaffe.

3. Zwischen der Produktion und dem verbrauch, wie
auch zwischen den verschiedenen Graden der Produktion
befinden sich eine Wenge Zwischenagenten, die denen
sowohl, welche produzieren, als denen, welche ver¬
brauchen, nützlich sind. Dies sind die Kauf- und
Handelsleute. Die Handelsleute spekulieren unter be¬
ständigen vergleichen des Preises der Bedürfnisse an
den verschiedenen Orten und Zeiten auf den Profit
des Aufbehaltens und des Transportes; die Kaufleute
nehmen nun zuletzt den Absatz, es fei nun im großen
oder im kleinen, über sich.

4. Außer diesen drei Klassen arbeitsamer und nützlicher
Bürger, welche sich mit den zum verbrauch und Ge¬
brauch geschickten Gegenständen beschäftigen, bedarf
eine Gesellschaft noch eine Wenge besonderer Arbeiten
und Dienstleistungen, welche der Person direkt nütz¬
lich oder angenehm sind. Diese vierte Klasse umfaßt
sowohl die ausgezeichnetsten den Wissenschaften und
den freien Künsten gehörenden Stände als auch die,
welche die niedrigsten häuslichen Dienste verrichten.

Dies sind die Arbeiten, welche die bürgerliche Gesellschaft
erhalten, wer übernimmt diese Arbeiten? Der dritte
Stand. —

Alle öffentlichen Dienstgeschäfte lassen sich im jetzigen Zustande
unter die vier bekannten Benennungen, nämlich des Kriegs¬
dienstes, der Kechtspflege, der Kirche und der Staatsverwaltung
bringen. Ls wäre überflüssig, sie einzeln durchzugehen, um
zu zeigen, daß der dritte Stand überall neunzehn Zwanzigstel
dazu hergibt, mit diesem Unterschiede, daß er mit allem,


